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Anreise-/Situationsplan und Parkordnung 

Die Schweizerische Technische Fachschule Winterthur ist auf eine gute Erreichbarkeit bedacht, sodass  
Sie sich auf Ihre praxisnahe Aus- und Weiterbildung fokussieren können. Wir freuen uns auf Sie! 

 
Schweizerische Technische Fachschule Winterthur STFW, Schlosstalstr. 95-141, 8408 Winterthur 

 

 
Die STFW ermöglicht im schuleigenen Parkhaus wetterfeste Einstellplätze für rund 250 Fahrzeuge (kosten-
pflichtig, max. Höhe von 2.20 m) inkl. Elektroparkplätze. 

 
Bitte beachten Sie: 

- Parkieren Sie im STFW-Parkhaus. Das Abstellen Ihres Fahrzeuges in der Umgebung der STFW 
führt zu Verzeigungen bei der Polizei (z.B. ALDI erteilt Bussen bis CHF 2'000.-).  

- Aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens kann kein freier Parkplatz garantiert werden. Wir emp-
fehlen Ihnen daher, falls möglich, die Nutzung der ÖV oder bilden Sie Fahrgemeinschaften.  

- Die Elektroparkplätze sind nur für das Laden eines Fahrzeuges gedacht – bitte geben Sie den Park-
platz frei, sobald Ihr Fahrzeug geladen ist (Max.-Parkdauer: ½ Tag). 

 
 
Ihre Anreise zur STFW: 

 

 ►  Anreise mit Fahrzeug: Route via Google Maps 

        Parkhaus Zieladresse: Schlosstalstr. 141, 8408 Winterthur 

 

 ►  Anreise mit ÖV: Fahrplan SBB 

        Bus Nr. 7 ab Bhf. Winterthur / Bhf. Wülflingen: Bushaltestelle «Schlossberg» oder «Fachschule» 

 
 
 
Gut zu wissen: 
 
Für Weitreisende wird auf dem Schulareal ab 2027 das neue STFW-Hotel zur Verfügung stehen. Bis dahin  
werden vergünstigte Konditionen für Übernachtungen in Partner-Hotels in der Nähe ermöglicht.  

→ Weitere Infos finden Sie online: www.stfw.ch/hotel   

https://maps.app.goo.gl/asEcTS2LFUGJmh3u7
https://www.sbb.ch/de?stops=%5b%7b%22label%22:%22%22,%22type%22:%22ID%22,%22value%22:%22%22%7d,%7b%22value%22:%228590938%22,%22type%22:%22ID%22,%22label%22:%22Winterthur,+Fachschule%22%7d%5d
http://www.stfw.ch/hotel
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Parkordnung 

Regelung Parkplätze 

Fahrrad 
  

Fahrrad-Ständer bei den Eingängen Gebäude A und Gebäude L 

Mofa, Motorrad, Motorroller 
  

Fahrrad-Ständer beim Gebäude L (kostenlos, auf Auto-Parkplätze kostenpflichtig) 

Auto 

●  Weisse Zone 

 

 
 

●  E-Parkplätze 

 

 
 

●  Gelbe Zone (Gebäude L/M) 

 

 

 

Parkhaus (P) mit Schranke → nur für Fahrzeuge bis max. 2.20 m 

(gebührenpflichtige Parkplätze) 
 
 

Parkhaus 1. OG (grüne Felder mit Ladestationen) 

(→ Bitte geben Sie den E-Parkplatz frei, sobald Ihr Auto geladen ist) 

 
 

Für Mitarbeitende & STFW-Fahrzeuge reserviert 

(Parkplätze in der gelben Zone sind für Kursteilnehmende nicht erlaubt) 
 
 

 

   

Parkgebühren in CHF 

 Gebühr pro Std. 

Mo – So 24h 

Tagesgebühr 

7.30h – 17.30h 

24h-Gebühr 

Mo – So 

Wochengebühr 

Mo 7h – Fr 18h 

 Parkhaus CHF 1.60 CHF 16.- CHF 16.- 5 x CHF 16.- = CHF 80.- 

 E-Parkplätze    Parkgebühr plus CHF 0.50 / kWh 

 
 

 → Parkingpay Badge Ohne Gang zur Kasse, Badgen beim Ein- & Ausfahren (Bestellung via parkingpay.ch) 

     
 → Parkingpay Kontroll- Ohne Gang zur Kasse, Schranke öffnet automatisch (Aktivierung via parkingpay.ch) 

    schilderkennung  

 
 → Parkingpay Ticket+ Ohne Gang zur Kasse, QR-Code auf Ticket scannen & zahlen, Ticket bei Ausfahrt einführen   

 
 → Kassenautomat Bargeldlos, Bezahlung via Twint, Postcard, Maestro oder gängigste Kreditkarten 

  (Eingang Parkhaus) Achtung: Nur Kontaktlos-Bezahlung möglich (Kontaktlos-Funktion muss bei Karte freigeschaltet sein) 

  (→ Bitte beachten Sie: am STFW-Empfang werden keine Tickets verkauft) 

 
  → E-Parkplätze Bargeldlos, Bedienung & Zahlung via swisscharge-App / QR-Code 
 

 

  

 

Rechtliche Hinweise:  

Das Parkieren auf dem Grundstück der STFW erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Fahrzeuge sind auf den entsprechend bezeich-
neten Parkfeldern abzustellen. Wer die Parkordnung der STFW missachtet, hat eine Umtriebsentschädigung von CHF 20.- 
pro Tag zu entrichten. Bei Nichtbezahlung wird die Übertretung bei der Polizei angezeigt. Bei Verlust des Parktickets kann ein 
Ersatzticket direkt an der Parkkasse («Verlustticket») generiert werden. Bei Missbrauch wird eine Umtriebsentschädigung von 
CHF 250.- verrechnet und Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Parkplätze werden videoüberwacht. 

http://www.parkingpay.ch/
http://www.parkingpay.ch/

